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En tw u r f  

Verordnung der Datenschutzbehörde über Verarbeitungsvorgänge, für die eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist (DSFA-V) 

Auf Grund des § 21 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 24/2018, wird verordnet: 

Geltungsbereich 

§ 1. Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für die Datenschutz-Folgenabschätzung, die 
gemäß Art. 35 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 (im Folgenden: DSGVO), 
vom Verantwortlichen durchzuführen ist. 

Verarbeitungsvorgänge, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist 

§ 2. (1) Sofern die Verarbeitung rechtmäßig im Sinne des Art. 6 DSGVO erfolgt und keine 
Datenverarbeitung gemäß der Verordnung der Datenschutzbehörde über die Ausnahmen von der 
Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA-AV), BGBl. II Nr. 108/2018, vorliegt, ist nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen jedenfalls eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen. 

(2) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist durch den Verantwortlichen durchzuführen, wenn ein in 
Z 1 bis Z 7 genanntes Kriterium erfüllt ist: 

 1. Verarbeitungen, die eine Bewertung oder Einstufung natürlicher Personen – einschließlich des 
Erstellens von Profilen und Prognosen – umfassen für Zwecke, welche die Arbeitsleistung, 
wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben und Interessen, die Zuverlässigkeit oder 
das Verhalten, den Aufenthaltsort oder Ortswechsel der Person betreffen und negative rechtliche, 
physische oder finanzielle Auswirkungen haben können. 

 2. Verarbeitungen von Daten, die zur Bewertung des Verhaltens und anderer persönlicher Aspekte 
von natürlichen Personen dienen und von Dritten dazu genutzt werden können, automatisierte 
Entscheidungsfindungen zu treffen, die Rechtswirkung gegenüber den bewerteten Personen 
entfalten, oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen. 

 3. Verarbeitungsvorgänge, welche die Beobachtung, Überwachung oder Kontrolle von Betroffenen 
– insbesondere mittels Bild- und damit verbundenen Akustikdatenverarbeitungen – zum Ziel 
haben und 

 a)  über Netzwerke erfasste Daten betreffen oder auf eine systematische, umfangreiche 
Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche abzielen, 

 b) öffentliche Orte, die gemäß § 27 Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz – SPG, BGBl. Nr. 566/1991, 
von einem nicht von vornherein bestimmten Personenkreis betreten werden können, erfassen, 

 c) Straßen mit öffentlichem Verkehr, die gemäß § 1 Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960), 
BGBl. Nr. 159/1960, von jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden können, 
erfassen, 

 d) Örtlichkeiten, welche aufgrund eines Kontrahierungszwanges von jedermann betreten werden 
dürfen, erfassen, 

 e) Örtlichkeiten, welche aufgrund des öffentlichen Interesses von jedermann betreten werden 
dürfen, erfassen, 



  2 von 2 

 f) unter Einsatz von mobilen Kameras zum Zweck der Vorbeugung oder Abwehr gefährlicher 
Angriffe im öffentlichen und nichtöffentlichen Raum erfolgen, 

 g) Bild- und Akustikverarbeitungen umfassen, die dem vorbeugenden Schutz von Personen oder 
Sachen auf privaten, zu Wohnzwecken dienenden Liegenschaften dienen, die nicht 
ausschließlich vom Verantwortlichen und von allen im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Nutzungsberechtigten genutzt werden, oder 

 h) Kirchen, Gebetshäuser und andere Einrichtungen, die für die Religionsausübung genutzt 
werden, erfassen. 

 4. Verarbeitung von Daten unter Nutzung oder Anwendung neuer bzw. neuartiger Technologien 
oder organisatorischer Lösungen, welche die Abschätzung der Auswirkungen auf die Betroffenen 
und die gesellschaftlichen Folgen erschweren, insbesondere durch den Einsatz von künstlicher 
Intelligenz und die Verarbeitung biometrischer Daten, sofern die Verarbeitung nicht die bloße 
Echtzeitwiedergabe von Gesichtsbildern betrifft. 

 5. Verarbeitungsvorgänge von gemäß Art. 26 DSGVO gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortlichen. 

 6. Zusammenführung und/oder Abgleich von Datensätzen aus zwei oder mehreren Verarbeitungen 
im Rahmen einer Datenverarbeitung, die zu unterschiedlichen Zwecken und/oder von 
verschiedenen Verantwortlichen durchgeführt wurden, die über die von einem Betroffenen 
üblicherweise zu erwartenden Verarbeitungen hinausgehen, sofern 

 a) diese für Zwecke erfolgen, für welche nicht alle der zu verarbeitenden Daten direkt beim 
Betroffenen erhoben wurden, oder 

 b) durch die Anwendung von Algorithmen Entscheidungen getroffen werden können, welche die 
betroffenen Personen in erheblicher Weise beeinträchtigen. 

 7. Verarbeitungsvorgänge im höchstpersönlichen Bereich von Personen, auch wenn die 
Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht. 

Im Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen gilt dies nicht, wenn eine Betriebsvereinbarung 
oder Zustimmung der Personalvertretung vorliegt. Als systematische Überwachung sind jene Vorgänge 
zu verstehen, die im Rahmen eines Systems oder vorab festgelegt, organisiert und methodisch erfolgen. 

(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist durch den Verantwortlichen durchzuführen, wenn ein 
Verarbeitungsvorgang zwei oder mehr der nachstehenden Kriterien erfüllt: 

 1. Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 DSGVO, 

 2. Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß Art. 10 DSGVO, 

 3. Erfassung von Standortdaten im Sinne des § 92 Abs. 3 Z 6 Telekommunikationsgesetz 2003 – 
TKG 2003, BGBl. I. Nr. 70/2003, die in einem Kommunikationsnetz oder von einem 
Kommunikationsdienst verarbeitet werden und die den geografischen Standort der 
Telekommunikationsendeinrichtung eines Nutzers eines öffentlichen Kommunikationsdienstes 
angeben, oder 

 4. die Verarbeitung von Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen, wie unmündigen Minderjährigen, 
Arbeitnehmern, Patienten, psychisch Kranken und Asylwerbern. 

 Personenbezogene Bezeichnungen 

§ 3. Bei den in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte 
Form für beide Geschlechter. 

Verweisungen 

§ 4. Verweisungen in dieser Verordnung auf andere Bundesgesetze oder auf Verordnungen sind als 
Verweisungen auf die jeweils geltende Fassung zu verstehen. 

Inkrafttreten 

§ 5. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

 

Die Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO), gilt seit 
dem 25. Mai 2018. 

Art. 35 Abs. 1 DSGVO erlegt allen Verantwortlichen die Pflicht auf, eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchzuführen, wenn aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke 
der Verarbeitung voraussichtlich mit einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen zu rechnen ist. 

Gemäß Art. 35 Abs. 4 DSGVO hat die Aufsichtsbehörde eine Liste der Arten von 
Verarbeitungsvorgängen zu erstellen und veröffentlichen, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
gemäß Abs. 1 durchzuführen ist. Das Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, trat ebenfalls am 
25. Mai 2018 in Kraft. § 18 DSG bestimmt die Datenschutzbehörde als nationale Aufsichtsbehörde nach 
der DSGVO und überträgt ihr gemäß § 21 Abs. 2 die Kompetenz, die Liste nach Art. 35 Abs. 4 DSGVO 
zu erstellen und im Wege einer Verordnung im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

Nach der DSGVO müssen die für die Verarbeitung Verantwortlichen geeignete Maßnahmen ergreifen, 
um sicherzustellen – und den Nachweis dafür zu erbringen –, dass die Verarbeitung gemäß der DSGVO 
erfolgt, wobei sie unter anderem die „unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der 
Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen“ zu berücksichtigen haben. Die Vorgabe, dass 
die/der Verantwortliche unter bestimmten Voraussetzungen eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchführen muss, ist vor dem Hintergrund ihrer allgemeinen Pflicht zu verstehen, eine geeignete 
Abschätzung der Risiken zu betreiben, welche die Verarbeitung personenbezogener Daten birgt. 

Mit dem vorliegenden Entwurf werden Verantwortliche in ihrer Verpflichtung dahingehend unterstützt, 
dass in einem Kriterienkatalog jene Verarbeitungsvorgänge normiert werden, bei denen vom Vorliegen 
eines hohen Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen jedenfalls auszugehen ist und die 
folglich der Verpflichtung zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung unterliegen. Der 
Entwurf bildet das Pendant zu der mit BGBl. II Nr. 108/2018 kundgemachten Verordnung der 
Datenschutzbehörde über die Ausnahmen von der Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA-AV) und 
orientiert sich an den „Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses zur Datenschutz-
Folgenabschätzung“, 17/DE WP 248. 

Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Hier wird – in Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben der DSGVO – der Geltungsbereich festgelegt. 
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist weiters auch dann durchzuführen, wenn sie zwar nicht durch die 
gegenständliche Verordnung vorgesehen ist, aber aufgrund des Artikel 35 Abs. 1 oder Abs. 3 DSGVO 
vorgenommen werden muss. Wird die Verarbeitungstätigkeit eines Verantwortlichen in der vorliegenden 
Verordnung nicht angeführt, so ist hieraus nicht der Schluss zu ziehen, dass keine DSFA durchzuführen 
wäre. Stattdessen ist es Aufgabe des Verantwortlichen, im Wege einer Vorabprüfung einzuschätzen, ob 
die Verarbeitung aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs, ihrer Umstände und ihrer Zwecke voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen aufweist und damit die Voraussetzungen 
des Artikel 35 Abs. 1 erfüllt. Diese Bestimmung ist gemäß Art. 35 Abs. 10 DSGVO nicht anzuwenden, 
falls die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c oder lit. e DSGVO auf einer Rechtsgrundlage im Unions- 
oder im österreichischen Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht und soweit diese 
Rechtsvorschriften den konkreten Verarbeitungsvorgang, oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge 
regeln und bereits im Rahmen der allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass 
dieser Normen eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte. 
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Zu § 2: 

Abs. 1: 

Abs. 1 legt fest, dass die Datenschutz-Folgenabschätzung nur bei jenen Datenverarbeitungen 
durchzuführen ist, die rechtmäßig, dh. unter den in Art. 6 DSGVO genannten Bedingungen, erfolgen und 
sofern nicht eine Ausnahme gemäß DSFA-AV vorliegt. 

Abs. 2 

Diese Bestimmung enthält den Hinweis, dass ein Verantwortlicher die Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchzuführen hat, sobald ein Vorbereitungsvorgang eines der in den Z 1 bis Z 7 genannten Kriterien 
erfüllt. 

Zu Z 1: 

Die betroffene Person sollte das Recht haben, keiner Entscheidung — was eine Maßnahme einschließen 
kann — zur Bewertung von sie betreffenden persönlichen Aspekten unterworfen zu werden, die 
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht und die rechtliche Wirkung für die 
betroffene Person entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, wie die automatische 
Ablehnung eines Online-Kreditantrags oder Online-Einstellungsverfahren ohne jegliches menschliches 
Eingreifen. Zu einer derartigen Verarbeitung zählt auch das „Profiling“, das in jeglicher Form 
automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten unter Bewertung der persönlichen Aspekte in 
Bezug auf eine natürliche Person besteht, insbesondere zur Analyse oder Prognose von Aspekten 
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben oder Interessen, 
Zuverlässigkeit oder Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel der betroffenen Person, soweit dies 
rechtliche Wirkung für die betroffene Person entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. 

Dieses Kriterium umfasst beispielsweise folgende Vorgänge: 

 a) Verarbeitungsvorgänge im Zusammenhang mit Bonitätsdatenbanken, mit deren Hilfe 
Betroffenen der Zugriff auf eine Dienstleistung oder der Abschluss eines Vertrages gestattet, 
geändert oder verwehrt werden soll. 

 b) Ein Kreditinstitut, das eine von Kreditauskunfteien betriebene Datenbank, eine im Sinne der 
Verfahren für die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusbekämpfung 
eingerichtete Datenbank oder eine Betrugsdatenbank nach seinen Kunden durchsucht. 

 c) Ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich zwecks genetischer Tests direkt an die Betroffenen 
wendet, um die Erkrankungs- oder Gesundheitsrisiken abzuschätzen bzw. prognostizieren zu 
können. 

 d) Ein Unternehmen, das anhand der Nutzung seiner Website bzw. der Navigation der Website 
durch die Nutzer Verhaltens- oder Marketingprofile (ausgenommen personalisierte Werbung) 
erstellt. 

 e) Ein „Dating-Portal“ erstellt Profile der Nutzer. 

Die Verarbeitung zum Aufenthaltsort oder den Ortswechsel von natürlichen Personen kann beispielsweise 
durch die gewöhnlichen GPS-Standortbestimmungsdaten aber auch durch Apps erfolgen. Von der 
Bestimmung sind somit Daten im Sinne des § 92 Abs. 3 Z 6 TKG 2003, aber auch Standort-Daten, die 
mittels Apps oder Messenger-Dienste erfasst werden können, umfasst. 

Zu Z 2: 

Profiling und automatisierte Entscheidungsfindung (das heißt, Entscheidungen werden ausschließlich auf 
technischem Wege, ohne menschliches Eingreifen getroffen) werden in immer mehr Branchen eingesetzt, 
sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Der Bereich des Banken- und Finanzsektors, 
Gesundheitswesens, Steuerwesens, der Versicherungen, Marketings und der Werbung sind nur einige 
Beispiele für die Bereiche, in denen die Profilerstellung regelmäßig durchgeführt wird, um die 
Entscheidungsfindung zu erleichtern. Da der technologische Fortschritt und die Möglichkeiten neuartiger 
BIG DATA-Technologien die Gefahr bergen, die Rechte und Freiheiten des Einzelnen erheblich zu 
beeinträchtigen, ist für diese Kategorie der Datenverarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
vorgesehen. 

Zu Z 3: 

Diese Form der Überwachung insbesondere mittels Bildverarbeitung stellt ein Kriterium dar, weil die 
personenbezogenen Daten möglicherweise in Situationen erfasst werden, in denen die Betroffenen unter 
Umständen nicht wissen, wer ihre Daten erfasst und wie die Daten verwendet werden. Darüber hinaus 
kann es vorkommen, dass die Betroffenen keine Möglichkeit haben, eine solche Verarbeitung ihrer in der 
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Öffentlichkeit (oder in öffentlich zugänglichen Bereichen) erfassten Daten zu verhindern. Darunter fallen 
beispielsweise Bildverarbeitungen an Örtlichkeiten, die aufgrund eines Kontrahierungszwanges 
(insbesondere bei Innehabung einer Monopolstellung, dh. wo faktische Übermacht eines Beteiligten ihm 
die Möglichkeit der „Fremdbestimmung“ über andere gibt, wie beispielsweise bei Verkehrsbetrieben) 
oder aufgrund eines öffentlichen Interesses von jedermann betreten werden können (wie beispielsweise 
Spitäler, Ämter und Behörden sowie Polizeidienststellen). Weiters wird damit der Einsatz von 
sogenannten „Bodycams“ (ausgenommen die Bildverarbeitung erfolgt durch Medienunternehmen oder 
durch „Blogger“) und die Videoüberwachung zu Überwachungszwecken bei Mehrparteienhäusern samt 
Garten, Terrasse und Balkon, die nicht ausschließlich vom Nutzungsberechtigten und im gemeinsamen 
Haushalt Lebenden genutzt werden, umfasst. Ebenso umfasst ist die Überwachung von Stätten, die der 
Religionsausübung dienen. 

Zu Z 4: 

Dieses Kriterium umfasst beispielweise die Kombination aus Fingerabdruck- und (biometrischer) 
Gesichtserkennung zum Zwecke einer verbesserten Zugangskontrolle. Das liegt daran, dass der Einsatz 
solcher Technologien mit neuartigen Formen der Datenerfassung und -nutzung einhergehen kann, was 
möglicherweise ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten von Personen birgt. 

Zu Z 5: 

Dies betrifft Datenverarbeitungen von gemeinsamen Verantwortlichen iSd Art. 26 DSGVO. Hier ist im 
Regelfall von einem hohen Risiko auszugehen, weil zwei oder mehr Verantwortliche die 
Entscheidungsgewalt innehaben und große Datenmengen verarbeitet werden. 

Zu Z 6: 

Dieses Kriterium umfasst beispielsweise sogenannte „Scoringmethoden“, dh eine Erhebung oder 
Verwendung von Wahrscheinlichkeitswerten für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten eines Betroffenen, 
um über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses entscheiden zu 
können und bei denen in einem systematischen Verfahren zum Vergleich und zur Bewertung ein 
Punktesystem angewendet wird. Weiters umfasst sind sogenannte „Fraud-Prevention-Systeme“, in 
welchen beispielsweise der Betreiber eines Onlineshops Daten zur Prävention von Betrugsfällen 
verarbeitet, wobei das Ergebnis der Prüfung ein Risikowert ist, der darüber entscheidet, ob einem Käufer 
der Rechnungskauf als Zahlungsart angeboten wird oder nicht. Entscheidend ist, dass Daten aus zwei 
oder mehreren Verarbeitungen „verschnitten“ werden und die Verarbeitung über die vom Betroffenen 
üblicherweise, dh. nach der Verkehrsauffassung oder den Verkehrssitten bzw. nach der Lebenserfahrung 
im Regelfall – ohne das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände – zu erwartenden Verarbeitungen 
hinausgeht. 

Zu Z 7: 

Dieses Kriterium umfasst den höchstpersönlichen Lebensbereich, der den Kernbereich der geschützten 
Privatsphäre darstellt. Dazu zählen jedenfalls die Gesundheit, das Sexualleben und das Leben in und mit 
der Familie. 

Zu Abs. 3: 

Zu Z 1: 

Dieses Kriterium umfasst die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und 
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen 
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum 
Sexualleben oder der sexuellen Orientierung. 

Zu Z 2: 

Dieses Kriterium umfasst die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen 
und Straftaten, einschließlich Verwaltungsübertretungen. 

Zu Z 3: 

Die Erfassung von Standortdaten im Sinne des TKG 2003 umfasst insbesondere auch die 
Datenverarbeitung mittels GPS, dh. ein auf Signalen von Satelliten beruhendes, weltweit funktionierendes 
Hilfsmittel zur exakten Navigation oder Ortsbestimmung. 

Zu Z 4: 

Die Verarbeitung dieser Art von Daten stellt ein Kriterium dar, weil zwischen den Betroffenen und dem 
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen ein Machtungleichgewicht vorliegt; dh den Personen ist es 
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unter Umständen nicht ohne weiteres möglich, der Verarbeitung ihrer Daten zuzustimmen bzw. zu 
widersprechen oder ihre Rechte auszuüben. Als schutzbedürftige Betroffene gelten Kinder bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr (bei ihnen kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie in der Lage sind, 
der Verarbeitung ihrer Daten wissentlich und überlegt zu widersprechen bzw. zuzustimmen), 
Arbeitnehmer, sowie Teile der Bevölkerung mit besonderem Schutzbedarf wie Patienten, psychisch 
Kranke und Asylbewerber sowie Betroffene in Situationen, in denen ein ungleiches Verhältnis zwischen 
der Stellung des Betroffenen und der des Verantwortlichen vorliegt, wie insbesondere Personen, für 
welche ein Erwachsenenvertreter bestellt wurde. Die Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten ist von dieser 
Bestimmung nur insofern umfasst, als sie nicht bloß zum Zweck der Personalverwaltung erfolgt (vgl. 
dazu § 2 Abs. 1 des vorliegenden Entwurfes in Verbindung mit der in der Anlage unter DSFA- A02 der 
DSFA-AV normierten Ausnahme). Die Bestimmung betreffend die Datenverarbeitung von Patienten ist 
nur anzuwenden, sofern sie nicht bloß von einzelnen Ärzten erfolgt (vgl. dazu § 2 Abs. 1 des 
vorliegenden Entwurfes in Verbindung mit der in der Anlage unter DSFA-A12 der DSFA-AV normierten 
Ausnahme). 
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Sammelanschrift  

laut Verteiler 

 

per E-Mail 

 

 

 

Betreff: Entwurf einer Verordnung der Datenschutzbehörde über Verarbeitungsvorgänge, 

für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist (DSFA-V); 

Begutachtungsverfahren 

 

Die Datenschutzbehörde übermittelt in der Anlage den Entwurf einer Verordnung der 

Datenschutzbehörde über Verarbeitungsvorgänge, für die eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchzuführen ist (DSFA-V), mit dem Ersuchen um Stellungnahme bis 

längstens  

10. August 2018 

an die E-Mail-Adresse dsb@dsb.gv.at. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme 

eingelangt sein, so darf Bedenkenfreiheit angenommen werden. 

Beilage 

 

 

Ergeht an: 

 

die Präsidentschaftskanzlei 

die Parlamentsdirektion 

den Rechnungshof 

die Volksanwaltschaft 

den Verfassungsgerichtshof 

den Verwaltungsgerichtshof 

das Bundeskanzleramt 

das BM für öffentlichen Dienst und Sport 

das BM für Europa, Integration und Äußeres 

das BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

das BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

mailto:dsb@dsb.gv.at


das BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 

das BM für Finanzen 

das BM für Inneres 

das BM für Landesverteidigung 

das BM für Nachhaltigkeit und Tourismus 

das BM für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 

das BM für Verkehr, Innovation und Technologie 

die Geschäftsstelle der Plattform Digitales Österreich beim Bundesministerium für 

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 

den Datenschutzrat 

die Anwaltschaft für Gleichbehandlung 

die Geschäftsstelle der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt 

den Familienpolitischer Beirat beim Bundeskanzleramt 

den Bundesseniorenbeirat beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Konsumentenschutz 

die Bundes-Gleichbehandlungskommission beim Bundeskanzleramt 

den Österr. Rat für Freiwilligenarbeit 

den Statistikrat 

den Österr. Rat für Forschung und Technologieentwicklung 

die Finanzmarktaufsicht 

die KommAustria und Telekom-Control-Kommission 

die Finanzprokuratur 

das Umweltbundesamt 

die Statistik Austria 

die Bundesbeschaffung GmbH 

die Österr. Bundes-Sportorganisation 

die Bundeswettbewerbsbehörde 

die Rundfunk u Telekom Regulierungs-GmbH 

das Arbeitsmarktservice Österreich 

die Bundestheater-Holding GmbH 

die Österr. Bundesbahnen 

die Österr. Bundesforste AG 

die Österr. Post AG 

die Telekom Austria AG 

den Landesrechnungshof Burgenland 

den Landesrechnungshof Kärnten 

den Landesrechnungshof Niederösterreich 

den Landesrechnungshof Oberösterreich 

den Landesrechnungshof Salzburg 

den Landesrechnungshof Steiermark 

den Landesrechnungshof Tirol 

den Landes-Rechnungshof Vorarlberg 

den Stadtrechnungshof Wien 

die Burgenländische Landesregierung 

die Kärntner Landesregierung 

die Niederösterr. Landesregierung 

die Oberösterr. Landesregierung 



die Salzburger Landesregierung 

die Steiermärkische Landesregierung 

die Tiroler Landesregierung 

die Vorarlberger Landesregierung 

die Wiener Landesregierung 

das Bundesverwaltungsgericht 

das Bundesfinanzgericht 

das LVwG Burgenland 

das LVwG Kärnten 

das LVwG im Land NÖ 

das LVwG OÖ 

das LVwG Salzburg 

das LVwG für die Steiermark 

das LVwG in Tirol 

das LVwG des Landes Vorarlberg 

das VwG Wien 

die Verwaltungsrichter-Vereinigung 

den Österr. Gemeindebund 

den Österr. Städtebund 

die Wirtschaftskammer Österreich 

die Bundesarbeitskammer 

die Landwirtschaftskammer Österreich 

die Österr. Landarbeiterkammertag 

die Österr. Rechtsanwaltskammertag 

die Österr. Notariatskammer 

die Österr. Patentanwaltskammer 

die Österr. Ärztekammer 

die Österr. Zahnärztekammer 

die Bundeskammer d. Tierärzte Österreichs 

die Österr. Apothekerkammer 

die Bundeskammer d. Architekten u. Ingenieurkonsulenten 

die Kammer d. Wirtschaftstreuhänder 

die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs 

den Verband der Öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs 

die Österr. Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 

die Österr. Juristenkommission 

das Österr. Institut für Europäische Rechtspolitik 

das Austrian Standards Institute 

die Österr. Gesellschaft für Schule und Recht 

das Ludwig Boltzmann Inst. f. Menschenrechte 

das Österr. Institut f. Menschenrechte 

die Österr. Liga f. Menschenrechte 

die Österr. Sektion v. amnesty international 

das UNHCR Österreich 

den Hauptverband d. österr. Sozialversicherungsträger 

die Österr. Bischofskonferenz 

den Evang. Oberkirchenrat 



die Superiorenkonferenz d. männl. Ordensgemeinschaften / 

die Vereinigung der Frauenorden 

die Vereinigung der Österr. Industrie 

den Österr. Gewerkschaftsbund 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 

den Verhandlungsausschuss der Gewerkschaften Öffentlicher Dienst 

die Bundessektion Richter und Staatsanwälte der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 

die Vereinigung Österr. Richter 

denVerein der österr.Verwaltungsrichter 

die Österr. Universitätenkonferenz 

die Österr. Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 

den Verband Österr. Zeitungen 

die Bundes-Jugendvertretung 

den Hauptverband d. Land- u. Forstwirtschaftsbetriebe Österreichs 

das Kuratorium für Verkehrssicherheit 

den ÖAMTC 

den Auto-, Motor- u. Radfahrerbund 

den Verkehrsclub Österreich 

den Verband d. Elektrizitätswerke Österreichs 

den Österr. Wasser- u. Abfallwirtschaftsverband 

den Verband österr. Entsorgungsbetriebe 

das Inst. f. nachh. Abfallwirtsch. u. Entsorgungstech. d. Montan-Univ. Leoben 

den Fachverband Gas & Wärme 

die Österr. Vereinigung für Gas und Wasser 

den Österr. Verband d. Internet Service Provider 

die ARGE DATEN – österr. Gesellschaft f. Datenschutz 

den Berufsverband österr. SozialpädagpgInnen 

den Österr. Bundesfeuerwehrverband 

die Austrian Chapter 

die International Advertising Association 

den Österr. Familienbund 

den Hauptverband der Gerichtssachverständigen Österreichs 

den Österr. Behindertenrat 

den Österr. Bundesverband für Psychotherapie 

das Österr. Rotes Kreuz 

die Lebenshilfe Österreich 

die „Vier Pfoten“, Stiftung f. Tierschutz 

das Österr. Hebammengremium 

den Österr. Fischereiverband 

das Forum Mobilkommunikation 

den Auslandsösterreicher-Weltbund 

den Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs 

die Berufsvereinigung von Arbeitgebern für Gesundheits- und Sozialberufe 

die Kriminalitätsopferhilfe „Weißer Ring“ 

den Bund Österr. Frauenvereine 

die Aktion21- Pro Bürgerbeteiligung (www.aktion21.at) 

den Umweltdachverband 



das Ökobüro 

das EU-Umweltbüro 

den Verband der österreichischen Musikwirtschaft – IFPI Austria 

die Oberste Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz 

den Österreichischer Journalisten Club 

den Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern 

den Dialog Marketing Verband Österreich 

die epicenter.works Plattform Grundrechtspolitik 

den Fundraising Verband Austria 

den Verein der betrieblichen und behördelichen Datenschutzbeauftragten – Privacyofficers.at  

die Vereinigung Österreichischer Elektrizitätswerke 

den mtd Austria Dachverband der gehobenen medizinisch- technischen Dienste Österr.  

den Berufsverband Österreichischer PsychologInnen 

 

 

 

 

3. Juli 2018 

Die Leiterin der Datenschutzbehörde 

JELINEK 
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